
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

45
0 

92
1

A
1

(Forts. nächste Seite)

��&��
����
����
(11) EP 2 450 921 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
09.05.2012 Patentblatt 2012/19

(21) Anmeldenummer: 10190214.6

(22) Anmeldetag: 05.11.2010

(51) Int Cl.:
H01F 38/14 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME

(71) Anmelder:  
• RAFI GmbH & Co. KG

88276 Berg (DE)
• RRC power solutions GmbH

66424 Homburg/Saar (DE)

(72) Erfinder:  
• Voth, Michael

88214 Ravensburg (DE)

• Siegler, Ralf
88281 Schlier (DE)

• Huwig, Dominik
66839 Schmelz (DE)

• Wambsganß
66450 Bexbach (DE)

(74) Vertreter: Engelhardt & Engelhardt
Patentanwälte 
Montafonstraße 35
88045 Friedrichshafen (DE)

Bemerkungen: 
Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2) 
EPÜ.

(54) Ladevorrichtung, Empfangsstation sowie Steckvorrichtung zur induktiven Übertragung von 
elektrischer Energie

(57) Bei einer Ladevorrichtung (1) zur induktiven
Übertragung von elektrischer Energie und die an einer
Stromquelle (10) anschließbar ist, mit einem aus einem
magnetisch leitfähigen Werkstoff hergestellten Kern (2),
der rotationssymmetrisch um eine Längsachse (3) aus-
gebildet ist oder dessen Außenkontur (4) zu der Längs-
achse (3) einen konstanten oder linear ansteigenden Ab-
stand bezogen auf eine senkrecht zu der Längsachse
(3) ausgerichtete Ebene (22, 23, 24) aufweist, mit einem
auf den Kern (2) aufgewickelten und eine Spule (7) bil-
denden Draht (6) aus elektrisch leitfähigem Material,
durch die im Ladezustand Strom fließt und ein Magnet-
feld, (32) gebildet ist, und mit einem aus einem elektrisch
isolierenden Werkstoff bestehenden Gehäuse (31),
durch das der Kern (2) und die Spule (7) nach außen
abgedeckt sind, eine möglichst optimale Energieübertra-
gung stattfinden und gleichzeitig soll die Ladevorrichtung
(1) als Kupplungselement ausgestaltet sein. dass der
Kern (2) aus mindestens zwei Stufen (5’, 5", ...5n) gebil-
det ist, dass die Außenkontur der ersten Stufe (5’) einen
größeren Abstand zu der Längsachse (3) des Kernes (2)
als die Außenkontur der zweiten Stufe (5") aufweist und
dass die Spule (7) der zweiten Stufe (5") zugeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Ladevor-
richtung nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 1,
auf eine Empfangsstation nach dem Oberbegriff des Pa-
tentanspruches 7 sowie auf eine Steckvorrichtung nach
dem Oberbegriff des Patentanspruches 12.
[0002] Aus der DE 19743860 C1 ist eine Vorrichtung
zur induktiven Übertragung von elektrischer Energie zu
entnehmen, die aus einer Ladevorrichtung und einer
Empfangsstation in einer elektrisch betriebenen Zahn-
bürste besteht. Die Empfangsstation ist dabei elektrisch
mit einer Batterie bzw. einem Akkumulator verbunden,
durch den der Motor der Zahnbürste mit Strom versorgt
ist. Die Empfangsstation wird in die Ladevorrichtung ein-
gesteckt, so dass die Spulen der Empfangsstation und
der Ladevorrichtung derart zueinander ausgerichtet sind,
dass das durch die Spule der Ladevorrichtung erzeugte
Magnetfeld die Spule der Empfangsstation beeinflusst
und folglich induktiv elektrische Energie übertragen ist.
Aufgrund der Eisenkerne und des elektrischen Flusses
bildet sich nämlich das Magnetfeld, das nach außen ab-
strahlt und von der Spule der Empfangsstation aufge-
nommen ist, so dass elektrische Energie induktiv von der
Spule der Ladevorrichtung zu der Spule der Empfangs-
station übertragen ist. Diese elektrische Energie wird an
die Akkumulatoren in der Zahnbürste weitergeleitet und
dort gespeichert.
[0003] Als nachteilig bei solchen bekannt gewordenen
Ladevorrichtungen und Empfangsstationen, die eine ge-
meinsame Steckvorrichtung bilden, hat sich herausge-
stellt, dass ein erheblicher Wirkungsgradverlust eintritt,
denn die Ausbildung des Magnetfeldes zur induktiven
Übertragung von elektrischer Energie ist nicht positiv be-
einflusst und definiert dreidimensional ausgestaltet. Dies
mag für elektrische Geräte, die einen geringen Energie-
bedarf und damit einen geringen Bedarf zur Speicherung
dieser Energie haben, ausreichend sein, zumal solche
Zahnbürsten oftmals über eine längere Zeitperiode, bei-
spielsweise über Nacht, in der Ladevorrichtung aufgela-
den werden können.
[0004] Sollte jedoch der Bedarf bestehen, elektrische
Geräte, beispielsweise elektrisch betriebene Fahrräder,
Motorroller, Rasenmäher oder dergleichen, innerhalb ei-
ner möglichst kurz bemessenen Zeitspanne aufzuladen
und dabei einen schnellen Ladezyklus zur Verfügung zu
stellen, ist es erforderlich, dass der Wirkungsgrad zur
induktiven Übertragung der elektrischen Energie mög-
lichst hoch ist.
[0005] Darüber hinaus ist es erforderlich, eine Unter-
scheidung zu treffen, welche elektrischen Geräte aufzu-
laden sind. Der Antriebsmotor eines Fahrrades benötigt
nämlich weniger gespeicherte elektrische Energie als
der elektrische Antriebsmotor eines Motorrollers. Daher
besteht auch der Bedarf, eine Ladevorrichtung zur Ver-
fügung zu stellen, durch die in Abhängigkeit von den auf-
zuladenden Akkumulatoren mehr oder weniger elektri-
sche Energie induktiv übertragen werden kann, um da-

durch den Energieverbrauch an der Ladevorrichtung zu
reduzieren.
[0006] Aus der US 6,268,785 B1 ist eine Ladevorrich-
tung zu entnehmen, deren Außenkontur in Form eines
Kegelstumpfes ausgestaltet ist. Auf die Ladevorrichtung
wird eine Empfangsstation aufgeschoben, deren Innen-
kontur an die Außenkontur der Ladevorrichtung ange-
passt ist. Die Lade- und Empfangsvorrichtung dienen zur
induktiven Übertragung von elektrischer Energie und von
Daten. Eine eine Spule bildende Drahtwicklung ist dabei
auf den Außenmantel der Ladevorrichtung aufgewickelt.
Beabstandet zu dieser ersten Wicklung ist eine zweite
Spule angebracht, die im Bereich der Spitze des Kegel-
stumpfes angeordnet ist.
[0007] In der Empfangsstation sind zwei Empfangs-
spulen vorgesehen, die im montierten Zustand fluchtend,
also in der Ebene verlaufen, die von den beiden Sen-
despulen gebildet sind.
[0008] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine Lade-
vorrichtung der eingangs genannten Gattung bereitzu-
stellen, die mindestens eine, vorzugsweise mehrere,
Ebenen aufweist, in denen Spulen zur induktiven Über-
tragung von elektrischer Energie angeordnet sind und
die gleichzeitig als Kupplungselement ausgestaltet ist.
Darüber hinaus soll durch die Erfindung eine Empfangs-
station der eingangs genannten Gattung bereitgestellt
sein, die an einem elektrisch betriebenen Gerät fest oder
lösbar angebracht ist und die an die Ladevorrichtung an-
schließbar ist, so dass eine oder mehrere Wicklungen in
Form von Spulen der Empfangsstation fluchtend zu der
jeweiligen Spule der Ladevorrichtung im Ladezustand
verlaufen und somit Spulen-Paare bilden.
[0009] Ferner ist es Aufgabe der Erfindung, eine
Steckvorrichtung der eingangs genannten Gattung, be-
stehend aus einer Ladevorrichtung und einer Empfangs-
station bereitzustellen, mittels der wahlweise unter-
schiedliche Mengen von elektrischer Energie induktiv
übertragen werden können und gleichzeitig der Wir-
kungsgrad der induktiven Energieübertragung hoch ist
und keine Streuverluste aufgrund von unerwünschten
dreidimensionalen Abstrahlungen des Magnetfeldes
entstehen.
[0010] Diese Aufgaben sind erfindungsgemäß hin-
sichtlich der Ladevorrichtung durch die Merkmale des
kennzeichnenden Teils von Patentanspruch 1, hinsicht-
lich der Empfangsstation durch die Merkmale des kenn-
zeichnenden Teils von Patentanspruch 7 und hinsichtlich
der Steckverbindung durch die Merkmale des kennzeich-
nenden Teils von Patentanspruch 12 gelöst.
[0011] Weitere vorteilhafte Weiterbildungen der Erfin-
dung ergeben sich aus den Unteransprüchen.
[0012] Dadurch, dass der Kern der Ladevorrichtung
aus mindestens zwei Stufen gebildet ist, wird zunächst
vorteilhafterweise durch die größere Ausbildung der er-
sten Stufe erreicht, an der keine Spule vorgesehen ist,
dass das Magnetfeld, das von der Spule, die der zweiten
dazu benachbarten Stufe zugeordnet ist, abgeschirmt
wird, denn die erste Stufe ist bezogen auf die Längsachse
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des Kerns größer bemessen als die zweite Stufe und
zum anderen ist eine derart ausgestaltete Ladevorrich-
tung als Kupplungselement einsetzbar, denn dieses ist
von oben frei zugänglich und die Außenkontur der Lade-
vorrichtung ist als Steckverbindung geeignet. Der Wir-
kungsgrad zur induktiven Energieübertragung ist folglich
optimiert, denn das Magnetfeld wird definiert in vorbe-
stimmter Weise ausgelenkt. Streuverluste sind demnach
minimiert. Folglich kann eine weitere Empfangs-Spule,
die in dem Magnetfeld der Spule der Ladevorrichtung
angeordnet ist, induktiv elektrische Energie aufnehmen
und diese an einen Akkumulator weiterleiten.
[0013] Es ist besonders vorteilhaft, wenn die Ladevor-
richtung aus mindestens zwei Stufen gebildet ist, an de-
nen mindestens eine Spule angebracht ist und wenn jede
der Stufen eine im Querschnitt L-förmige Außenkontur
aufweist, die der Spule zugewandt ist, denn dadurch kön-
nen zum einen die Spulen ein gemeinsames oder ein
getrenntes Magnetfeld ausbilden und zum anderen sind
die Magnetfelder durch die L-förmige Außenkontur drei-
dimensional in vorgegebener Weise strukturiert ausge-
lenkt, so dass hierdurch der Wirkungsgrad zur induktiven
Energieübertragung hoch ist und Streuverluste minimiert
sind.
[0014] Da die Spulen der Ladevorrichtung in unter-
schiedlichen Ebenen, die senkrecht zu der Längsachse
des Kerns der Ladevorrichtung angeordnet sind, verlau-
fen und die Empfangsstation dazu korrespondierende
Spulenanordnungen aufweist, können auf die Ladevor-
richtung verschiedenartig ausgestaltete Empfangssta-
tionen aufgesteckt werden, und zwar in Abhängigkeit von
dem Energiebedarf, der benötigt ist, um ein der Emp-
fangsstation zugeordnetes elektrisches Gerät aufzula-
den. Wenn nämlich das elektrische Gerät einen erhöhten
Energiebedarf besitzt, dann sind mehrere Paare von
Spulen der Ladevorrichtung und der Empfangsstation
notwendig und wenn der Energiebedarf des aufzuladen-
den elektrischen Gerätes geringer sein sollte, kann le-
diglich ein Spulenpaar der Ladevorrichtung und der Emp-
fangsstation fluchtend zueinander gekoppelt werden, um
die induktive Energieübertragung zu bewerkstelligen, die
restlichen Spulen der Ladevorrichtung sind dann unbe-
stromt, verbrauchen also keine Energie und strahlen kein
Magnetfeld ab.
[0015] Da die Außenkontur des Kernes der Ladevor-
richtung und die Aussparungen des Trägerelementes
der Empfangsstation jeweils Konturen aufweisen, die an-
einander angepasst sind und die jeweiligen Konturen ro-
tationssymmetrisch oder mehreckig ausgestaltet sind,
können die Ladevorrichtungen und die Empfangsstatio-
nen in einer beliebigen Positionen bezogen auf die Um-
fangsrichtung miteinander gekoppelt wer den. Somit ent-
fällt vorteilhafterweise die Notwendigkeit, eine zueinan-
der ausgerichtete exakt fluchtende Steckverbindung her-
zustellen; vielmehr ist durch die Außenkontur der Lade-
vorrichtung sichergestellt, dass die Empfangsstation auf
diese zuverlässig aufgesetzt werden kann, ohne dass
diese beim Aufschieben verkantet.

[0016] Des Weiteren bilden die Ladevorrichtung und
die Empfangsstation eine gemeinsame Steckvorrich-
tung, die wasserdicht abgeschlossen ist, so dass die
elektrischen Bauteile vor eindringendem Wasser ge-
schützt sind und folglich im Freien betrieben werden kön-
nen.
[0017] Da das die Spulen und den Kern der Ladevor-
richtung abdeckende Gehäuse sowie das Gehäuse, das
die Spulen und das Trägerelement der Empfangsstation
nach außen verschließt, aus einem isolierenden Werk-
stoff hergestellt ist, wird durch die Gehäuse das Magnet-
feld der Spulen der Ladevorrichtung nicht in seiner Aus-
lenkung und seiner Feldstärke nicht behindert bzw. re-
duziert.
[0018] Da die Ladevorrichtung mehrere Stufen auf-
weist, die unterschiedliche Außendurchmesser bzw. Hö-
henabmessungen aufweisen, können auf diese unter-
schiedlich ausgestaltete Empfangsstationen aufgesetzt
werden, die beispielsweise fest an einem elektrisch auf-
zuladenden Gerät befestigt sind.
[0019] In der Zeichnung sind nachfolgend zwei erfin-
dungsgemäße Ausführungsbeispiele einer Ladevorrich-
tung sowie drei erfindungsgemäße Ausführungsvarian-
ten einer Empfangsstation jeweils im Schnitt, die gemein-
sam eine Steckvorrichtung bilden, dargestellt. Diese
Ausführungsbeispiele und die Steckverbindung sind
nachfolgend näher erläutert. Im Einzelnen zeigt:

Figur 1 a ein erstes Ausführungsbeispiel einer Lade-
vorrichtung und einer Empfangsstation mit
drei bzw. zwei Stufen, wobei an jeweils zwei
Stufen eine Spule angeordnet ist, im ent-
koppelten Zustand,

Figur 1b die Ladevorrichtung und die Empfangssta-
tion gemäß Figur 1a im verbundenen Zu-
stand,

Figur 2 die Ladevorrichtung gemäß Figur 1 a und
ein zweites Ausführungsbeispiel einer Emp-
fangsstation mit einer Stufe im aufgesteck-
ten Zustand,

Figur 3 ein zweites Ausführungsbeispiel einer La-
devorrichtung mit vier Stufen und drei je-
weils einer der Stufen zugeordneten Spule
und einem dritten Ausführungsbeispiel ei-
ner Empfangsstation mit drei Stufen, an de-
nen jeweils Spulen angebracht sind, im ver-
bundenen Zustand und

Figur 4 eine schematische Darstellung der Ausbil-
dung von Feldlinien, die Magnetfelder bil-
den, gemäß dem Ausführungsbeispiel nach
Figur 1 b.

[0020] In den Figuren 1 a und 1 b sind eine Ladevor-
richtung 1 und Empfangsstation 11 dargestellt, die zur
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induktiven Energieübertragung miteinander verbunden
werden können.
[0021] Die Ladevorrichtung 1 besteht aus einem Kern
2, der aus Eisen, also einem magnetisch leitfähigen Ma-
terial, hergestellt ist. Die Außenkontur 4 des Kernes 2 ist
bezogen auf die Längsachse 3 des Kernes 2 stufen- oder
treppenförmig ausgestaltet. Die erste Stufe des Kerns 2
ist mit der Bezugsziffer 5 versehen und weist den größten
Abstand jeder weiteren Stufe 5’...5n zu der Längsachse
3 auf. An der Außenseite der Stufe 5 ist ein Ringsegment
33 aus Kupfer zur Abschirmung des Magnetfeldes 32
angebracht.
[0022] Benachbart zu der ersten Stufe 5 ist eine zweite
Stufe 5’ vorgesehen, deren Außenkontur 4 L-förmig aus-
gestaltet ist. Der zweiten Stufe 5’ ist ein Draht 6 in Form
einer als Spule 7 ausgebildete Wicklung zugeordnet. Die
Spule 7 liegt an beiden Schenkeln der L-förmigen Stufe
5’ an und ist über elektrische Leitungen 27 mit einer
Stromquelle 10 verbunden, durch die die Spule 7 mit
Wechselstrom im Ladezustand betrieben ist, so dass die-
ser durch die Spule 7 fließt. Somit bildet die Spule 7 das
Magnetfeld 32 aus, das nachfolgend im Einzelnen näher
erläutert ist.
[0023] Benachbart zu der zweiten Stufe 5’ ist eine dritte
Stufe 5" vorgesehen, deren Außenkontur 4 zu der Längs-
achse 3 kleiner bemessen ist als der Abstand der zweiten
Stufe 5’. Auch die dritte Stufe 5" weist eine L-förmige
Außenkontur 4 auf und an dieser ist eine weitere Spule
7 angeordnet, die über die elektrische Leitung 27 mit der
Stromquelle 10 verbunden ist.
[0024] Mittels einer Steuerelektronik 35 können die
Spulen 7 der Ladevorrichtung 1 voneinander getrennt
oder miteinander gekoppelt sein, so dass eine einzelne
oder mehrere der Spulen 7 von der Stromquelle 10 mit
elektrischer Energie versorgt werden können, um da-
durch ein kleineres oder größeres Magnetfeld 32 zu er-
zeugen. Durch die Steuerelektronik 35 ist nämlich er-
fassbar, wie viele Spulen 16 der Empfangsstation 11
überhaupt vorhanden sind, so dass die Ausbildung des
Magnetfeldes 32 durch die Spulen 7 an die Anzahl der
Empfangs-Spulen 16 anpassbar ist.
[0025] Der Kern 2 und die beiden Spulen 7 der Lade-
vorrichtung 1 sind durch ein Gehäuse 31 nach außen
abgedeckt, das aus einem Isolierwerkstoff, vorzugswei-
se aus Kunststoff, hergestellt und dünnwandig ausge-
staltet ist, so dass das von den Spulen 7 erzeugte Ma-
gnetfeld 32 durch das Gehäuse 31 ohne Ablenkung und
Feldstärkenverlust durchstrahlt. Die elektrisch leitenden
Spulen 7 sind jedoch dadurch isoliert.
[0026] Zwischen den beiden Stufen 5’ und 5" ist eine
Schulter 25 angearbeitet, die als Anlagefläche dient. Die
Schulter 25 verläuft in einem Winkel von 45° geneigt von
innen nach außen und von oben nach unten bezogen
auf die Längsachse 3 des Kerns 2.
[0027] Die Empfangsstation 11 ist über die elektri-
schen Leitungen 27 mit einem Akkumulatoren 12 gekop-
pelt, durch die ein nicht dargestellter elektrischer An-
triebsmotor eines Fahrrades im entkoppelten Zustand

zwischen der Ladevorrichtung 1 und der Empfangssta-
tion 11 mit elektrischer Energie versorgt ist.
[0028] Die Empfangsstation 11 besteht aus einem Trä-
gerelement 13, das aus Eisen, also einem magnetisch
leitfähigen Werkstoff, hergestellt ist. In das Trägerele-
ment 13 sind zwei unterschiedlich groß bemessene Aus-
sparungen 17’ und 17" eingearbeitet. Der Abstand der
ersten Aussparung 17’ zu der Längssachse 14 des Trä-
gerelementes 13 ist größer bemessen als der Abstand
der zweiten Aussparung 17". Im Wesentlichen entspricht
der Abstand der ersten und zweiten Aussparung 17’ und
17" dem Abstand, den die zweite und dritte Stufe 5’ und
5" der Ladevorrichtung 1 bezogen auf die Längsachse 3
des Kernes 2 aufweist. Die Aussparungen 17’ und
17" sind als L-förmige Innenwand 18 ausgestaltet und
der Kontur der Stufen 5’ und 5" nachempfunden.
[0029] Die erste Stufe 5 dient als Abschirmansatz 8,
durch den das sich ausbildende Magnetfeld 32 definiert
strukturiert abgelenkt ist.
[0030] Der ersten und zweiten Aussparung 17’ und
17" ist jeweils eine Spule 16, die aus einer Drahtwicklung
15 hergestellt ist, zugeordnet. Die Spulen 16 sind durch
die elektrische Leitung 27 mit dem Akkumulator 12 ver-
bunden.
[0031] Das Trägerelement 13 und die Spulen 16 der
Empfangsstation 11 sind durch ein Gehäuse 34 nach
außen isoliert, das aus einem dünnwandigen Kunststoff-
werkstoff gefertigt ist und somit eine isolierende Wirkung
aufweist. Das Magnetfeld 32 durchdringt jedoch das Ge-
häuse 34 ohne abgelenkt zu werden.
[0032] In dem Boden des Trägerelementes 13 ist eine
Durchgangsöffnung 19 eingearbeitet, deren Symmetrie-
achse fluchtend zu der Längsachse 14 verläuft und durch
die elektrische Zuleitung hindurch laufen.
[0033] In Figur 1b ist der Verbindungszustand zwi-
schen der Ladevorrichtung 1 und der Empfangsstation
11 abgebildet. Die beiden Spulen 7 der Ladevorrichtung
1 bilden aufgrund der anliegenden Wechselspannung
das Magnetfeld 32 aus, das zunächst von der ersten Stu-
fe 5 im Bereich des Abschirmansatzes 8 definiert struk-
turiert abgelenkt ist. Zusätzlich schirmt das Ringsegment
33 das Magnetfeld 32 ab, so dass nahezu keine Streu-
verluste entstehen.
[0034] Die Spule 7 der ersten Stufe 5’ und die Spule
16 der ersten Aussparung 17’ sind paarweise fluchtend
induktiv zusammengeschaltet und verlaufen demnach in
einer gemeinsamen Ebene 1. Die Spule 7 der zweiten
Stufe 5" und die Spule 16 der zweiten Aussparung 17"
sind in einer weiteren Ebene 11 angeordnet, die parallel
und beabstandet zu der Ebene I verläuft.
[0035] Folglich sind zwei Paare von Spulen 7 und 16
induktiv zusammengeschaltet, so dass durch die An-
steuerung der Spulen 7 die Ladevorrichtung 1 die induk-
tive Energieübertragung an die Spulen 16 der Empfangs-
station 11 bewerkstelligt ist.
[0036] In Abhängigkeit von der Paareanzahl der Spu-
len 7 und 16 erfolgt eine Übertragung, deren Energie-
menge definiert bestimmbar ist.

5 6 



EP 2 450 921 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0037] In Figur 2 ist zwar die Ladevorrichtung 1 kon-
struktiv identisch ausgestaltet, wie in den Figuren 1a und
1b abgebildet, jedoch ist die Empfangsstation 11 lediglich
mit der Aussparung 17" versehen, in der die Spule 16
angeordnet ist, die zu der Spule 7 der dritten Stufe 5" der
Ladevorrichtung 1 fluchtend positioniert ist. Die Spule 7,
die der zweiten Stufe 5’ zugeordnet ist, hat keinen Spu-
lenpartner, so dass lediglich über die Spule 7 der zweiten
Stufe 5" induktiv elektrische Energie übertragen ist. Die
Menge der übertragenen Energie ist daher gegenüber
dem Ausführungsbeispiel in der Figur 1b reduziert; die
Abschaltung der nicht benötigten Spulen 7 erfolgt mittels
der Steuerelektronik 35.
[0038] Aufgrund der L-förmigen und treppenförmigen
Ausgestaltung jeder Stufe 5...5n ist gewährleistet, dass
durch diese Stufen 5, 5’ beispielsweise eine Abschir-
mung des Magnetfeldes 32 bewirkt ist, wenn lediglich im
Bereich der dritten Stufe 5" eine induktive Energieüber-
tragung stattfindet.
[0039] In Figur 3 ist dagegen die Ladevorrichtung 1
und die Empfangsstation 11 um ein weiteres Paar von
Spulen 7 und 16 erweitert. In einer vierten Stufe 5’" ist
nämlich eine dritte Spule 7 angeordnet und die Emp-
fangsstation 11 weist ebenfalls eine dritte Spule 16 auf,
die im Bereich einer dritten Aussparung 17"’ befestigt ist.
[0040] Die stufenförmige Ausgestaltung der Ladevor-
richtung 1 und der Empfangsstation 11 kann beliebig er-
weitert werden, so dass in Abhängigkeit von der zu über-
tragenden Energiemenge die Anzahl der notwendigen
Spulenpaare vorzusehen ist.
[0041] Es ist zur Abschirmung des sich einstellenden
Magnetfeldes 32 auch erforderlich, an der Außenseite
des Trägerelementes 13 das Ringsegment 33 anzubrin-
gen, und zwar im Übergangsbereich zwischen dem Trä-
gerelement 13 und dem Gehäuse 34, also unmittelbar
benachbart zu dem Kern 2 der Ladevorrichtung 1. Dies
bewirkt nämlich, wie dies insbesondere in Figur 4 abge-
bildet ist, eine weitere vorteilhafte dreidimensionale Aus-
bildung des Magnetfeldes 32, so dass dieses im Bereich
der Paare von Spulen 7 und 16 geleitet ist, um die induk-
tive Energieübertragung zu optimieren, also den Wir-
kungsgrad zu steigern und Streuverluste zu vermeiden.
[0042] Die durch die Ladevorrichtung 1 und die Emp-
fangsstation 11 gebildete Steckvorrichtung ist mit der Be-
zugsziffer 21 gekennzeichnet. Die Ladevorrichtung 1
kann nämlich einer Ladestation, die beispielsweise an
einer Gebäudefassade ortsfest angebracht ist, zugeord-
net sein, wohingegen die Empfangsstation an einem mo-
bilen Fahrzeug, beispielsweise einem Elektrofahrrad
oder einem Elektromotorroller, befestigt sind, so dass es
nicht zwangsweise notwendig ist, dass die Ladevorrich-
tung 1 und die Empfangsstation 11 an einem gemeinsa-
men Bauteil angebracht sind. Die Steckvorrichtung 21
wird durch das Zusammenfügen der Empfangsstation 11
an der Ladevorrichtung 1 geschaffen.
[0043] Um ein unbeabsichtigtes Lösen der Empfangs-
station 11 von der Ladevorrichtung 1 zu vermeiden, ist
ein Rastbügel oder ein Rasthaken vorzusehen, der an

der Empfangsstation 11 klappbar angebracht ist und der
an dem Kern 2 oder an dem Gehäuse 31 der Ladevor-
richtung 1 einklippsbar ist. Folglich ist dann die Emp-
fangsstation 11 an der Ladevorrichtung 1 fixiert.

Patentansprüche

1. Ladevorrichtung (1) zur induktiven Übertragung von
elektrischer Energie und die an einer Stromquelle
(10) anschließbar ist, mit einem aus einem magne-
tisch leitfähigen Werkstoff hergestellten Kern (2), der
rotationssymmetrisch um eine Längsachse (3) aus-
gebildet ist oder dessen Außenkontur (4) zu der
Längsachse (3) einen konstanten oder linear anstei-
genden Abstand bezogen auf eine senkrecht zu der
Längsachse (3) ausgerichtete Ebene (22, 23, 24)
aufweist, mit einem auf den Kern (2) aufgewickelten
und eine Spule (7) bildenden Draht (6) aus elektrisch
leitfähigem Material, durch die im Ladezustand
Strom fließt und ein Magnetfeld (32) gebildet ist, und
mit einem aus einem elektrisch isolierenden Werk-
stoff bestehenden Gehäuse (31), durch das der Kern
(2) und die Spule (7) nach außen abgedeckt sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Kern (2) aus mindestens zwei Stufen (5’,
5", ...5n) gebildet ist, dass die Außenkontur der er-
sten Stufe (5’) einen größeren Abstand zu der Längs-
achse (3) des Kernes (2) als die Außenkontur der
zweiten Stufe (5") aufweist und dass die Spule (7)
der zweiten Stufe (5") zugeordnet ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens eine dritte Stufe (5") an dem Kern
(2) angearbeitet ist, dass der dritten und jeder wei-
teren Stufe (5"’, ...5n) jeweils eine Spule (7) zuge-
ordnet ist, die voneinander elektrisch getrennt oder
zusammenschaltbar sind und dass das Gehäuse
(31) die erste und jede weitere Stufe (5’, ...5n) und
die Spulen (7) ummantelt.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zueinander benachbarten Stufen (5’, ...5n)
im Querschnitt treppenförmig angeordnet sind.

4. Ladevorrichtung nach einem der vorgenannten An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass jede der Stufen (5, ...5n) des Kernes (2) im
Querschnitt eine L-förmige Außenkontur aufweist
und dass jede der Spulen (7) an der L-förmigen Au-
ßenkontur der jeweiligen Stufe (5, ...5n) anliegt.

5. Ladevorrichtung nach einem der vorgenannten An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
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dass an der Außenkontur der Stufe (5), die den
größten Abstand von der Längsachse (3) aufweist,
ein Ringsegment (33) aus Kupfer angebracht ist und
dass das von jeder Spule (7) gebildete Magnetfeld
(32) durch das Ringsegment (33) derart abgelenkt
ist, dass das Magnetfeld (32) in einer vorbestimmten
dreidimensionalen strukturierten Ausbildung zu der
Ladevorrichtung (1) verläuft.

6. Ladevorrichtung nach einem der vorgenannten An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Ladevorrichtung (1) als Kupplungselement
vorgesehen ist und dass auf das Kupplungselement
eine an die Außenkontur der Ladevorrichtung (1)
ganz oder teilweise angepasste Empfangsstation
(11) aufsetzbar ist.

7. Empfangsstation (11), die elektrisch mit mindestens
einem Akkumulator (12) verbindbar ist, bestehend
aus einem Trägerelement (13), dessen Werkstoff
magnetisch leitend ist und in den eine Aussparung
(17) eingearbeitet ist, aus einer eine Spule (16) bil-
denden Drahtwicklung (15), dessen Werkstoff elek-
trisch leitend und zur induktiven Übertragung von
elektrischer Energie geeignet ist, und die an der par-
allel zu der Längsachse (14) des Trägerelementes
(15) verlaufende Innenwand (18) der Aussparung
(17) angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die der Spule (16) zugewandte Innenwand (18)
der Aussparung (17) im Querschnitt L-förmig oder
plan ausgestaltet ist und dass die Empfangsstation
(11) als Kupplungselement dient.

8. Empfangsstation nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Innenwand (18) der Aussparung (17) und
die Außenseite des Trägerelementes (13) mittels ei-
nes Gehäuses (34) aus elektrisch isolierendem
Werkstoff abgedeckt sind.

9. Empfangsstation nach Anspruch 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Trägerelement (13) mindestens zwei un-
terschiedlich groß bemessene Aussparungen (17’...
17n) aufweist, die in zwei zueinander parallelen
senkrecht zu der Längsache (14) des Trägerelemen-
tes (13) ausgerichteten Ebenen (22, 23, 24) verlau-
fen, und dass der Abstand der Innenwand (18) der
Aussparungen (17’...17n) bezogen auf die Längs-
achse (14) des Trägerelementes (13) von innen
nach außen vergrößert ausgestaltet ist.

10. Empfangsstation nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Aussparungen (17... 17n) bezogen auf die
Längsachse (14) des Trägerelementes (13) rotati-

onssymmetrisch oder mehreckig ausgebildet sind.

11. Empfangsstation nach Anspruch 9 oder 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass jeder Aussparung (17’...17n) eine Spule (16)
zugeordnet ist, die elektrisch voneinander entkop-
pelbar oder zusammenschaltbar sind.

12. Steckvorrichtung (21) zur induktiven Übertragung
von elektrischer Energie, dadurch gekennzeich-
net,
dass ein erstes als Kupplungselement ausgebildete
Ladevorrichtung (1) vorgesehen ist, deren Außen-
kontur (4) bezogen auf die Längsachse (3) treppen-
förmig ausgestaltet ist, dass mindestens einer der
Stufen (5’.., 5n) der treppenförmigen Ladevorrich-
tung (1) mit einer Spule (7) versehen ist, dass eine
als zweites Kupplungselement dienende Empfangs-
station (11) zur Kopplung an dem ersten Kupplungs-
element (1) vorhanden ist, dessen Trägerelement
(13) mindestens eine Aussparung (17’...17n) auf-
weist, deren Abstand von innen nach außen bezo-
gen auf die Längsachse (14) des Trägerelementes
(13) derart stufenförmig zunimmt, dass die Innen-
kontur der Empfangsstation (11) ganz oder teilweise
an die Außenkontur der Ladevorrichtung (1) ange-
passt ist, dass jeder Aussparung (17’...17n) eine
Spule (16) zugeordnet ist und dass die Spulen (16)
des ersten und des zweiten Kupplungselementes (1,
11) im montierten Zustand paarweise fluchtend der-
art zusammengeschaltet sind, dass die Paare von
Spulen (7, 16) einem gemeinsamen oder voneinan-
der getrennten Magnetfeld (32) zur induktiven Ener-
gieübertragen zugeordnet sind.

13. Steckvorrichtung nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen zwei Paaren von Spulen (7, 16) an
dem Kern (2) und dem Trägerelement (13) eine
schräg verlaufende Anlagefläche (25) angearbeitet
ist, deren Verlauf derart aneinander angepasst ist,
dass diese bezogen auf die Längsachse (3) des
Kerns (2) und des Trägerelementes (13), vorzugs-
weise in einem Winkel von 45°, eine nach außen
abfallende Schulter bildet.

14. Steckvorrichtung nach Anspruch 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass als erstes Kupplungselement eine Ladevor-
richtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 7 und
als zweites Kupplungselement eine Empfangsstati-
on (11) nach einem der Ansprüche 8 bis 12 vorge-
sehen ist.
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Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

6. Ladevorrichtung nach einem der vorgenannten
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Ladevorrichtung (1) als Kupplungselement
vorgesehen ist und dass auf das Kupplungselement
eine an die Außenkontur der Ladevorrichtung (1)
ganz oder teilweise angepasste Empfangsstation
(11) aufsetzbar ist.

7. Empfangsstation (11), die elektrisch mit minde-
stens einem Akkumulator (12) verbindbar ist, beste-
hend aus einem Trägerelement (13), dessen Werk-
stoff magnetisch leitend ist und in den eine Ausspa-
rung (17) eingearbeitet ist, aus einer eine Spule (16)
bildenden Drahtwicklung (15), dessen Werkstoff
elektrisch leitend und zur induktiven Übertragung
von elektrischer Energie geeignet ist, und die an der
parallel zu der Längsachse (14) des Trägerelement-
tes (15) verlaufende Innenwand (18) der Ausspa-
rung (17) angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die der Spule (16) zugewandte Innenwand (18)
der Aussparung (17) im Querschnitt L-förmig aus-
gestaltet ist und dass die Empfangsstation (11) als
Kupplungselement dient.

8. Empfangsstation nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Innenwand (18) der Aussparung (17) und
die Außenseite des Trägerelementes (13) mittels ei-
nes Gehäuses (34) aus elektrisch isolierendem
Werkstoff abgedeckt sind.

9. Empfangsstation nach Anspruch 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Trägerelement (13) mindestens zwei un-
terschiedlich groß bemessene Aussparungen (17’...
17n) aufweist, die in zwei zueinander parallelen
senkrecht zu der Längsachse (14) des Trägerele-
mentes (13) ausgerichteten Ebenen (22, 23, 24) ver-
laufen, und dass der Abstand der Innenwand (18)
der Aussparungen (17’...17n) bezogen auf die
Längsachse (14) des Trägerelementes (13) von in-
nen nach außen vergrößert ausgestaltet ist.

10. Empfangsstation nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Aussparungen (17’...17n) bezogen auf die
Längsachse (14) des Trägerelementes (13) rotati-
onssymmetrisch oder mehreckig ausgebildet sind.

11. Empfangsstation nach Anspruch 9 oder 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass jeder Aussparung (17’...17n) eine Spule (16)
zugeordnet ist, die elektrisch voneinander entkop-

pelbar oder zusammenschaltbar sind.

12. Steckvorrichtung (21) zur induktiven Übertra-
gung von elektrischer Energie,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein erstes als Kupplungselement dienendes
und aus einem magnetisch leitfähigen Werkstoff her-
gestellten Kern (2) vorgesehen ist, der als Ladevor-
richtung (1) verwendbar ist, dass die Außenkontur
(4) des Kernes (2) bezogen auf dessen Längsachse
(3) treppenförmig ausgestaltet ist, dass mindestens
zwei der Stufen (5’...5n) der treppenförmigen Lade-
vorrichtung (1) mit einer Spule (7) versehen sind,
dass eine als zweites Kupplungselement dienende
Empfangsstation (11) zur Kopplung an dem ersten
Kupplungselement (1) vorhanden ist, dessen Träge-
relement (13) mindestens eine Aussparung (17’...
17n) aufweist, deren Abstand von innen nach außen
bezogen auf die Längsachse (14) des Trägerele-
mentes (13) derart stufenförmig zunimmt, dass die
Innenkontur der Empfangsstation (11) ganz oder
teilweise an die Außenkontur der Ladevorrichtung
(1) angepasst ist, dass jeder Aussparung (17’ ...17n)
eine Spule (16) zugeordnet ist und dass die Spulen
(16) des ersten und des zweiten Kupplungselemen-
tes (1, 11) im montierten Zustand paarweise fluch-
tend derart zusammengeschaltet sind, dass die Paa-
re von Spulen (7, 16) einem gemeinsamen oder von-
einander getrennten Magnetfeld (32) zur induktiven
Energieübertragen zugeordnet sind.

13. Steckvorrichtung nach Anspruch 12,
dadurch gekenntzeichnet,
dass zwischen zwei Paaren von Spulen (7, 16) an
dem Kern (2) und dem Trägerelement (13) eine
schräg verlaufende Anlagefläche (25) angearbeitet
ist, deren Verlauf derart aneinander angepasst ist,
dass diese bezogen auf die Längsachse (3) des
Kerns (2) und des Trägerelementes (13), vorzugs-
weise in einem Winkel von 45°, eine nach außen
abfallende Schulter bildet.

14. Steckvorrichtung nach Anspruch 12 oder 13,
dadurch gekenntzeichnet,
dass als erstes Kupplungselement eine Ladevorrich-
tung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 7 und als
zweites Kupplungselement eine Empfangsstation
(11) nach einem der Ansprüche 8 bis 12 vorgesehen
ist.
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